
Haushaltssatzung des Ostalbkreises 

für das Haushaltsjahr 2016 

Auf Grund der §§ 19, 34, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg 
i.d.F. vom 19.06.1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.04.2013 
(GBl. S. 55) i. V. m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 
24.07.2000 (GBl. S. 582, ber.S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.04.2013 
(GBl. S. 55), hat der Kreistag am                  folgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2016 beschlossen: 

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen
1.1   Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 399.850.688 € 
1.2   Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 391.581.233 € 
1.3   Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 8.269.455 € 

1.4   Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahr von 0 € 
1.5   Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von 8.269.455 € 
1.6   Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 € 
1.7   Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 € 
1.8   Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von 0 € 
1.9   Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von 8.269.455 € 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1   Gesamtbetrag der Einzahlungen (des Ergebnishaushalts) 

 aus laufender Verwaltungstätigkeit von 397.298.201 € 
2.2   Gesamtbetrag der Auszahlungen (des Ergebnishaushalts) 

 aus laufender Verwaltungstätigkeit von 377.476.631 € 
2.3   Zahlungsmittelüberschuss (aus lfd. Verwaltungstätigkeit) 

        des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 19.821.570 € 
2.4   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 8.767.020 € 
2.5   Gesamtbetrag der Auszahlungen 32.596.533 € 
2.6   Saldo aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5) (-)23.829.513 € 
2.7   Finanzierungsmittelüberschuss (+) / 
        Finanzierungsmittelbedarf (-) (Summe aus 2.3 und 2.6) von (-)4.007.943 € 
2.8   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 7.612.465 € 
2.9   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 3.421.115 € 
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9) 4.191.350 € 
2.11 Finanzierungsmittelbestand (Veränderung) 

          (Summe aus 2.7 und 2.10) von 183.407€ 



3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 
wird festgesetzt auf 7.612.465 € 

4. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflich-
tungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 
wird festgesetzt auf 3.823.100 € 

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 55.000.000 € 

§ 3

Der Umlagesatz der Kreisumlage 2016 wird auf 33,00 v. H. der Steuerkraftsummen 
der Städte und Gemeinden des Landkreises festgesetzt (vgl. § 35 Abs. 1 FAG). 

Aalen, Der Vorsitzende des Kreistags 

Pavel 
Landrat 




